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SWN Glasfaser 250  
 
 
Download bis zu 250 Mbit/s, Upload bis zu 125 Mbit/s          monatlich 39,90 Euro* 
Beinhaltet eine Telefonnummer inklusive Flatrate in das deutsche Festnetz Für SWN Strom- oder Gaskunden monatlich 37,90 Euro* 
 
 
 

SWN Glasfaser 500  
 
 
Download bis zu 500 Mbit/s, Upload bis zu 250 Mbit/s          monatlich 49,90 Euro* 
Beinhaltet drei Telefonnummer und zwei Gesprächsleitungen    Für SWN Strom- oder Gaskunden monatlich 47,90 Euro* 
inklusive Flatrate in das deutsche Festnetz   
 
 
 

Zusätzliche Leistungen 
 

 
Einrichtung des Anschlusses         69,00 Euro* einmalig 
SWN Telefonie pro (beinhaltet 2 Leitungen und 3 Telefonnummern. Nur in Verbindung mit SWN Glasfaser 250)    4,90 Euro* monatlich 
Vororteinsatz eines Technikers bei Störungen, die durch den Kunden verursacht wurden   64,90 Euro* pro Stunde* 
Mahnentgelt je Mahnung          4,90 Euro*pro Fall 
Entgelt für fehlgeschlagene Buchung im Rahmen des SEPA-Lastschriftverfahrens    4,90 Euro*pro Fall 
Ausstellung und Versandt einer Papierrechnung       1,50 Euro* pro Rechnung* 

 
            *Alle Preise inkl. 19% MwSt. 

 
 
1. Leistungsdaten 
 
SWN stellt folgende Geschwindigkeiten zur Verfügung: 
 
1.1 Für das Produkt SWN Glasfaser 250 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Für das Produkt SWN Glasfaser 500 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Preisliste und wesentliche Vertragsinformationen 

Datenübertragungsraten im Download im Upload
Maximal 250 Mbit/s 125 Mbit/s

Normalerweise zur Verfügung stehend 225 Mbit/s 115 Mbit/s

Minimal 200 Mbit/s 100 Mbit/s

Datenübertragungsraten im Download im Upload
Maximal 500 Mbit/s 250 Mbit/s

Normalerweise zur Verfügung stehend 450 Mbit/s 225 Mbit/s

Minimal 400 Mbit/s 200 Mbit/s
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2. Vertragslaufzeit, Kündigung, Termin der Markteinführung 

 

2.1 

Für die Produkte SWN Glasfaser 250 und SWN Glasfaser 500 beträgt die Mindestlaufzeit 24 Monate. 

 

2.2  

Der Vertrag verlängert sich automatisch um einen weiteren Monat, wenn diese nicht mit einer Frist von vier (4) 

Wochen zum Ende der jeweiligen Laufzeit gekündigt werden. 

 

2.3 

Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Sofern beim Kunden zur Inbetriebnahme des Anschlusses Sachen und 

Einrichtungen installiert und mit fremdem Grund und Boden verbunden werden, verbleiben diese im Eigentum 

von SWN; die Verbindung erfolgt nur zu einem vorübergehenden Zweck (§ 95 BGB) und SWN ist mit Beendigung  

des Vertragsverhältnisses berechtigt, aber nicht verpflichtet, die verbliebenen Einrichtungen und/oder  

Sachen zu entfernen. 

 

2.4 

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages bleibt unberührt. Gründe für eine außerordentliche 

Kündigung sind: 

a) erhebliches vertragswidriges Verhalten des Kunden 

b) Verletzungen strafrechtlicher Vorschriften 

c) Missbräuchliche Beeinträchtigung der Dienstequalität und – funktion 

 

2.5 

Die Markteinführung von den Produkten SWN Glasfaser 250 und SWN Glasfaser 500 erfolgte am 01.04.2021. 


